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Nur zur Information. Kein offizielles Dokument.
beitsgruppe des Sicherheitsrats für Dokumentation und andere Verfahrensfragen im Jahr beteiligt, und die öffent-

liche Aussprache im März 2024 zu diesem Thema hat einen wichtigen Beitrag zur Über-
arbeitung der Mitteilung 507 geleistet. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben sich darauf verpflichtet, die in der Mitteilung 
festgelegen Maßnahmen durchzuführen. Die Mitteilung enthält unter anderem folgende Än-
derungen: 

 Die geänderte Mitteilung umfasst unter Vermeidung von Doppelungen die Vereinba-
rungen des Rates, die in 15 weiteren Mitteilungen der Präsidentschaft zu den Arbeits-
methoden des Rates enthalten sind, welche nach der Herausgabe der Mitteilung 507 
im August 2017, einschließlich der jüngsten Mitteilung (S/2023/945) betreffend feder-
führende Verfasser, verabschiedet wurden. Titel und Struktur des Abschnitts VII (Er-
gebnisdokumente) wurden geändert, um die Mitteilung zu federführenden Verfassern 
einzubinden. 

 In Abschnitt IV (Unterrichtung in Sitzungen und informellen Konsultationen) verwie-
sen die Ratsmitglieder darauf, wie wertvoll es ist, im Einklang mit Regel 39 der Vor-
läufigen Geschäftsordnung die Auffassungen unterschiedlicher Vortragender zu hören. 
Die Ratsmitglieder wurden außerdem ermutigt, durch die Anwendung bewährter Ver-
fahren Risiken und die Androhung von Repressalien zu mindern und so die volle,  
sichere und konstruktive Partizipation der Vortragenden zu gewährleisten. 

 In den Abschnitten VI (Kooperation und Konsultation innerhalb des Rates) und XIII 
(Neu gewählte Mitglieder) anerkannten die Ratsmitglieder den Grundsatz des unein-
geschränkten Zugangs aller Mitglieder des Sicherheitsrats zu den einschlägigen Doku-
menten und umrissen das Verfahren für die Beantragung des Zugangs. 

 In Abschnitt IX (Dialoge mit Nichtmitgliedern des Rates und anderen Organen) wurde 
bekräftigt, wie wichtig es ist, die Zusammenarbeit mit der Kommission für Friedens-
konsolidierung zu stärken, und betont, welche Bedeutung dem spezifischen, strategi-
schen, zeitnahen und gezielten Rat der Kommission zukommt. 

 In Abschnitt XII (Jahresbericht des Sicherheitsrats an die Generalversammlung) wurde 
vereinbart, die Sonderberichte über den Gebrauch des Vetos in Teil I des Jahresbe-
richts aufzunehmen. 

 Die Mitglieder des Sicherheitsrats werden weiter prüfen, wie sich die Arbeitsmetho-
den des Rates bei seiner regulären Arbeit verbessern lassen, unter anderem über die Infor-
melle Arbeitsgruppe für Dokumentation und andere Verfahrensfragen. 


	Presseerklärung des Sicherheitsrats  zur Verabschiedung der überarbeiteten Mitteilung 507  der Präsidentschaft (S/2024/507)

